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Index

L82000 Bauordnung

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §44a Abs2 Z3 idF 1998/I/158;

AVG §44b Abs1 idF 1998/I/158;

AVG §8;

BauRallg;

Rechtssatz

Die Behörden des Verwaltungsverfahrens sind zu Unrecht von einer Präklusion der Nachbarin ausgegangen.

Voraussetzung hiefür wäre nämlich gewesen, dass das Edikt, mit welchem die Bauverhandlung kundgemacht wurde,

den Hinweis auf die Rechtsfolgen des § 44b AVG enthalten hätte (siehe § 44a Abs. 2 Z. 3 AVG). Dem wird aber durch

das Edikt nur teilweise entsprochen. Rechtsfolge des § 44b Abs. 1 AVG ist, dass Personen ihre Stellung als Partei

verlieren, SOWEIT sie nicht rechtzeitig bei der Behörde schriftlich Einwendungen erheben. Abweichend davon heißt es

im Edikt, es könnten bei der Behörde schriftlich Einwendungen erhoben werden, ansonsten die Parteistellung verloren

gehe. Mit dieser Formulierung wird somit nicht darauf hingewiesen, dass die Parteistellung nur insoweit behalten wird,

als Einwendungen erhoben wurden; vielmehr vermittelt der genannte Wortlaut den Eindruck, es könnten, unter der

Voraussetzung, dass die Parteistellung behalten wurde, noch weitere Einwendungen "nachgeschoben" werden (anders

gewendet: Im Edikt wird nicht darauf verwiesen, dass auch dann, wenn die Parteistellung nicht verloren ging,

verspätete Einwendungen nicht berücksichtigt werden können). Die gesetzwidrige Formulierung des Hinweises im

Edikt hat somit zur Folge, dass die von den Behörden angenommene "Präklusion" der Nachbarin nicht eingetreten ist.
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